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Geht es nicht ohne Verbotstafel

Auf dem Bild sehen wir die Strasse Winterthur—Zürich. Die Gefällstrecke
von Tageiswangen nach Brüttisellen ist einspurig. Gut so, dafür kann auf
der Gegenseite der bergwärts kriechende Schwerverkehr gefahrlos überholt

werden — falls nicht gewissenlose Rüpel, die hier stündlich anzutreffen
sind, die Sicherheitslinie missachten.

Noch vor Beginn der einspurigen Strecke treffen wir auf eine lange,
sich im Schritt-Tempo bewegende Kolonne. Ein zeitraubendes Geduldsspiel
setzt ein. Hinter uns wächst und wächst die Schlange. Der Grund: Spitzenreiter

ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Nichts gegen solche. Wie ein
Witz mutet es aber an, dass genau vor Beginn der einspurigen Strecke
ein rechts über der Böschung verlaufendes Parallelsträsschen beginnt und
sich unten, am Ende, wieder vereint, beziehungsweise Anschluss an andere
Strassen hat.

Das Parallelsträsschen wird vernünftigerweise von den meisten
Landwirten benützt. — Muss einiger blöder Sonderlinge wegen einmal mehr eine
Verbotstafel aufgepflanzt werden? Aus «Die Strasse», Nr. 18/63, vom 25.10.1963

Nachwort der Redaktion: Wir bitten die Leser aus der Gegend von Tagelswangen-
Brüttisellen diese Kritik zu beherzigen. Derartige Gedankenlosigkeiten schaden der
Sonderstellung des Landwirtschaftstraktors viel, sehr viel.

Grundregel für jeden Strassenbenützer

Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in

der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch
gefährdet.

Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen
und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich
ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird. (Art. 26 SVG)
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